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dieſen neuen Ite dem alten beifügen vollen Der alte Patron
muß aber feſtgehalten werden, ſein Feſt, wie bisher, nach den Ru⸗
briken gefeiert werden; der neue, der 10 als principalis gilt,
wird Im Brevier Uund in der heiligen von den Pfarrgeiſtlichen
ebenſo behandeln ſein, wie der urſprüngliche Titular. „Si titu
lares Ecelesiae plures sunt. 01 DeL modum unius. Sed divisim.
0nnium GStA Propriis diebus (elebranda sSunt ritu indieato.
dummodo sint Omlnes aEQHu principales.“

Florian. Alois Pachinger.
(Ehediſpens.) (Maene 01 fictus.) Ttadiu kam ner  —

wartet Iin folgende Lage: Eine Monialis, deren zeitweilige Gelübde
noch etwa drei Monate gedauert hätten, und die, Um heiraten,
Aus dem Kloſter entſprungen war, wendet ſich ihn wegen der
Diſpens Die Sache iſt beim hochw Pfarramt chon eingeleitet, aber
CS iſt dort nicht bekannt, daß ſie VOtO Iigata iſt (Da der all
dem hochw Ordinariat ſpäter hnehin und zwar PTIO fOro externo.
101 Sacramentali ekannt wurde, kann darüber chon geſchrieben
werden.) Arkadius denkt ſich das iſt alſo ein impedimentum
CCultum; wendet ſich die heilige Pönitentiarie, legt echzig
Kronen bei, und bittet un Diſpens Er erhielt keine Antwort
Dann telegraphiert und bezahlt die Retourtaxe, erhält aber wieder

keine ntwor
Wie iſt ern olcher Fall behandeln? Die Antwort autet 1

Kürze, nicht gu weitläufig zu werden, folgendermaßen:
Arkadius iſt IM Irrtum. Ein impedimentum kann bli⸗

notorium ſein, en  ( noOtOrletate ACt/ (wenn die Tatſache
öffentlich eékannt iſt) oder notoOrletate 1uris. durch einen Richter⸗
ru oder doch auch durch einen Akt der einem ſolchen gleich⸗
kommt, durch einen Akt, der leicht vor das brum des (geiſtlichen)
Gerichtes (zogen werden kann. Und ern olcher Akt iſt doch gewiß
die öffentlich abgelegte, enn auch infache Ordensprofeß. In ein
notoriſches Hindernis aber hat ſich Arkadius nicht einzumiſchen, weder
al Beichtvater noch als Privatberater, ſondern CS gehört vor die
kirchliche Behörde; 10, ELr nicht durch das Beichtſiegel gehindert
war, ˙ mußte - der kirchlichen Behörde Meldung machen.

2nſoferne aber Arkadius ſich Un! die Sache annahm, hat
noch einen weiten Fehler begangen: Er ſchrieb die Pöni⸗

tenttarie. Dieſelbe erteilt Ehediſpenſen PTIO foro interno. auch
PIO foro externo, woferne CS ſich unt Arme handelt. nd el
bei dieſen muß, ſobald eS ſich mͤM ern öffentliches Hindernis
handelt, der Name des etenten angeführt ſein Das hat
Arkadius ebenfalls nicht alſo enn rütter Fehler Ueberhaupt
hätte eine derartige Diſpens (von Ordensgelübden) doch wohl vor
das Forum der OnI EP et gehört, nicht einmal eigentlich
zur Datarie.



129
Er egte im voraus Geld bei, und zwar entſchieden mehr,

als für Retourporto und Agentia 3u berechnen war ein terter
ehler. Rom erteilt nie eine Diſpens 20., im voraus etwa  S

gezahlt wird, augenſcheinlich in der Abſicht Diſpens 3u erhalten;
Nanll! simoniam redole erinnere mich eines E (in einem
anderen Lande), eine Ordensperſon, heiraten können,
Diſpens nach Rom ſchrieb und — Gulden beilegte. Die Gulden
wurden natürlich zurückbehalten (und nicht?), die Antwort
aber Qutete Die Perſon olle nochmals Diſpens einkommen,
aber kein beilegen; dann werde ſie die Diſpens ſofort erhalten.

Telegraphiſch 0 eigentlich eine Ehediſpen nicht
eingekommen werden, bſchon eS noch jetzt manchma vorkommt.

Schließlich ſich der Fall folgendermaßen: EXPresso
nomine wurde die Sache durch den hochw Herrn Biſchof nach Rom
berichtet; dieſer erhielt die Vollmacht, ſie von den Gelübden zu dis  2
penſieren, worauf der Ehe nichts mehr Im Wege an Eine 5„COnlgrua
paenitentia“ mu auferlegt werden. Als Buße für den Bruch eines
Ordensgelübdes, das noch drei Nonate gedauert hätte, iſt wohl hin
reichend monatliche Beichte und Kommunion während —4 Monate.

len Honorius ett P'r IN

VI (Legitimationsfall.) Kam da kürzlich ein Witwer zum
zuſtändigen Pfarramte, AUunt ſeine zwölfjährige Tochter zu legitimieren,
ſein Weib, die Kindesmutter, Dar on ſeit acht Jahren tot Der
Pfarrer trug Bedenken, und wo die Partei aAn die politiſche Be
rde weiſen, denn die Utter önne nicht erſcheinen. Der Nachbar⸗
pfarrer, N  Rat  VX. gefragt, war anderer Anſicht könne die Legi⸗
timation Unbeſorgt vornehmen, eln Verbot diesbezüglich In der lözeſe
eſtehe nicht, viele Pfarrer drängen überhaupt nich auf die Einwilli⸗
gung der Kindesmutter, und der Miniſterialerlaß 0  — 1 Jänner 189  —

de 1896, beſage ausdrücklich, daß eine Erklärung der un
ehelichen Kindesmutter nicht als „Unerläßliche Bedingung“ zur Legi⸗
timation anzuſehen, wenn auch angemeſſen ſei, oferne ſelbe „ohne
erhebliche Schwierigkeit“ werden könne; ſolle alſo
und brauche doch nicht; wozu den Leuten viele Wege und Koſten
verurſachen uſw Daraufhin nahm das Pfarramt die Legitimation
vor und verſtändigte das Vormundſchaftsgericht.

Schon in ein paar Tagen kam von dort die amtliche Anfrage, ob
die Vaterſchaftserklärung in dieſem Falle wohl ereits zu Lebzeitender Kindesmutter eingetragen worden ſei, da ſon nach den be
ſtehenden Vorſchriften die Matrikenberichtigung nur auf Grund einer
gerichtlichen Feſtſtellung“ erfolgen könne.

Das arramt führte dagegen aus, daß die Eintragung der
Vaterſchaftserklärung allerdings erſt jetzt en allein nach Hofdekret vom 2 Juni 1835. nicht verweigert werden durfte,
umſomehr, da die Vaterſchaft notoriſch ſei, und nach Anſicht des

inzer „Theol.  pra Quartalſchrift“ 1906.


